
 

Ausbildungskonzept der Musikgesellschaft Aarberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingliederung in den Verein 
Unsere Jungmusikantinnen und Jungmusikanten sollen neben der instrumentalen Ausbildung 
gezielt an unseren Verein herangeführt und ins Vereinsleben einbezogen werden.  
Diese Eingliederung pflegen wir ab Beginn der Ausbildung unserer Jungmusikantinnen und 
Jungmusikanten. Der musikalische Übertritt in den Verein erfolgt mit dem Erreichen des geeigneten 
Könnens und Alters und nach Absprache mit den Eltern. 

 

Kündigungsfrist / Abmeldung Instrumentalunterricht, Mini Winds oder Jugendmusik 
Der Instrumentalunterricht ist jährlich in zwei Semester aufgebaut. Eine schriftliche Kündigung ist jeweils auf Ende Semester möglich. Dabei gilt die Kündigungsfrist vom 31. Mai, 
bzw. 30. November. Wenn die Kündigung nach den genannten Terminen erfolgt, sind die Kosten fürs angefangene Semester zu bezahlen.                                                                                                      

Instrumentenwahl 

- Empfehlung: ab 8 jährig 

- wöchentlicher 
Unterricht an der 
Musikschule Aarberg 

 

 

 

 

 

 

 

Mini Winds 

-nach einem halben Jahr 
Unterricht 

-Das erworbene Können 
kann zum ersten Mal in 
einer Gruppe mit 
anderen Kindern 
angewendet werden. So 
wird das Zusammenspiel 
gefördert und die Freude 
an der Blasmusik 
vermittelt.  

 

 

 

Jugendmusik 

- Der Eintritt in die 
Jugendmusik hängt vom 
Können der jungen 
Musikanten ab. 
Grundsätzlich ist der 
Eintritt nach 2-3 Jahren 
Instrumentalunterricht 
möglich. Diese 
Entscheidung wird 
zusammen mit der 
Lehrperson gefällt.  
 
- Teilnahme Musiklager 

 

Probejahr MGA 

- Der Übertritt in den 
Aktivverein findet im 
Regelfall im 14.-15. 
Lebensjahr statt. 

 

 

 

 

 

 

Aktivmitglied MGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


